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Rotavirus-Schutzimpfung über die Versichertenkarte 
 
Die KVMV hat mit verschiedenen Krankenkassen Vereinbarungen über die Durchführung und 
Abrechnung der Rotavirus-Schutzimpfung geschlossen. 
Danach übernehmen diese Krankenkassen die Kosten der Rotavirus-Schutzimpfung gemäß 
der Zulassung des Impfstoffes direkt über die Versichertenkarte. 
Die Abrechnung der Impfung erfolgt mit der Ziffer 89048F (ICD-10 Code Z 25.8). Die Impfung 
wird außerhalb der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung mit sieben Euro pro Impfung ver-
gütet. 
Der Impfstoff ist mit dem Muster 16 auf den Namen des Patienten zu Lasten der jeweiligen-
Krankenkasse zu beziehen. Das Markierungsfeld 8 ist zu kennzeichnen. Ein Bezug zu Lasten 
des Sprechstundenbedarfs ist ausgeschlossen. 
 
Tabelle: Übersicht der Krankenkassen, die die Rotavirus-Schutzimpfung über die Versicherten-
karte gegen sich gelten lassen (neueste Änderungen sind fett gekennzeichnet)  
 

Krankenkassen 

AOK Nordost 
BKK Ahlmann 
BKK Alp plus 
BKK Beiersdorf AG 
BKK Continentale 
BKK Ernst & Young 
BKK Dr. Oetker – neuer Name:  Heimat Krankenkasse 
BKK Draeger Hanse / BKK vor Ort (Fusion zum 01.04.2011) 
BKK exklusiv 
Hypo Vereinsbank BKK 
BKK Faber Castell & Partner 
G & V BKK 
BKK Kassana 
BKK KBA 
BKK Linde 
BKK Mahle 
BKK Maschinenfabrik u. Eisengießerei 
BKK Medicus 
mhplus BKK 
Novitas BKK 
Neckermann BKK 
BKK Ost-Hessen 
BKK Pfaff 
BKK Salvina 
BKK Schott-Rohrglas 
BKK Steinbeis / Holcim 
BKK der Thüringer Energieversorgung 
BKK VerbundPlus 
BKK Vital 
BKK Voralb 
Deutsche BKK 
BIG Gesundheit – Die Direktkrankenkasse 
IKK Nord 
Stand Januar 2012 
Für weitere Fragen steht aus der Vertragsabteilung Frau Kuhn (Tel. 0385.7431.215) zur Verfü-
gung. 


